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Gesetzliche Unfallversicherung

UV-GOÄ: Gebühren 
steigen zum 01.10.2017
Die Gebühren für die Abrechnung mit 
den gesetzlichen Unfallversicherungs-
trägern wurden zum 01.10.2017 um 
acht Prozent erhöht. Drei weitere 
 Erhöhungen um je drei Prozent erfol-
gen jeweils zum 01.10. des Jahres 
2018, 2019 und 2020. Davon aus-
genommen sind z. B.: 
• Hautkrebs behandlung nach den 

Nrn. 570, 571, 575, 576, 577, 740a, 
753, 754 und 757 

• Psychologische Testverfahren nach 
den Nrn. 855 bis 857

• Laboruntersuchungen des Teils M
• Gutachtengebühren nach den 

Nrn. 146 bis 152, 160, 161 und 165,
• Schreibgebühren nach Nr. 190

Kassenabrechnung

EBM-Änderungen für Dermatologen zum 
01.10.2017
Zum 01.10.2017 sind zwei EBM-Änderungen in Kraft getreten, die für Derma-
tologen relevant sind. Betroffen sind die Laser-Epilation bei Transsexualität 
und die Hyposensibilisierung nach ambulanter Operation. Der Wirtschafts-
brief Dermatologie fasst die Details zusammen. 

Laser-Epilation bei Trans-
sexualismus

Seit 01.10.2017 können Dermato-
logen die Epilation mittels Lasertech-
nik bei Mann-zu-Frau-Transsexualis-
mus im Rahmen geschlechts-
angleichender Maßnahmen als ver-
tragsärztliche Leistung über den 
EBM abrechnen. Dafür werden vier 
neue Gebührenordnungs positionen 
(GOP) in den EBM-Abschnitt 2.3 
(Kleinchirur gische Eingriffe, Allge-
meine therapeutische Leistungen) 
aufgenommen (siehe Tabelle). 
Die  neuen EBM-Nrn. sind für die 
Epila tion im Gesicht und/oder am 
Hals sowie an einer Hand und/oder 
beiden Händen berechnungsfähig 
(siehe weiterführenden Hinweis).

Hyposensibilisierung nach am-
bulanter Operation

Nach der Nr. 8 der Präambel zum 
 Abschnitt 31.2.1 können vom Opera-
teur in einem Zeitraum von drei 
 Tagen, beginnend mit dem Opera-
tionstag, neben der ambulanten 
Operation nur bestimmte Leistun-
gen berechnet werden.

Der Bewertungsausschuss hat zum 
01.10.2017 den Katalog der in die-
sem Zeitraum berechnungsfähigen 
Leistungen um Leistungen des 
 Abschnitts 30.1.3 – Hyposensibilisie-
rung (Nrn. 30130 und 30131) erwei-
tert. Operateure können daher jetzt 
die Hyposensibilisierung auch inner-
halb dieser drei Tage berechnen.

Neue GOPn in Abschnitt 2.3
EBM-Nr. Leistung Punkte

02325 Laser-Epilation Gesicht/Hals 88

02326 Laser-Epilation Hand/Hände 88

02327 Zuschlag zur EBM-Nr. 02325 70

02328 Zuschlag zur EBM-Nr. 02326 70

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Details zu den neuen Abrechnungspositionen für die Laser-Epilation finden interes-
sierte  Leser im Deutschen Ärzteblatt, Heft 33/34 vom 21.08.2017, Seite 1557/1558 
oder online unter www.institut-ba.de/ba/beschluesse.php – 398. BA



Leserforum EBM

Abrechnung des iFOBT kurativ nach dem EBM 
und kurativ/präventiv nach der GOÄ
Frage: „Seit dem II. Quartal 2017 führen wir Untersuchungen auf okkultes Blut 
im Stuhl nur noch mit dem immunologischen Fäkales-Occultes-Blut-Test 
(iFOBT) durch. Bei präventiver Untersuchung von Patientinnen ab dem Alter 
von 50 Jahren berechnen wir bei GKV-Versicherten die zum 01.04.2017 neu 
eingeführte EBM-Nr. 01737 (Anm. d. Red.: siehe Wirtschaftsbrief Dermato-
logie 3/2017, Seite 2). Im  Zusammenhang damit ergeben sich für uns zwei 
 Fragen: Wie sind die entsprechenden Leistungen abzurechnen, wenn wir den 
iFOBT aus kurativen Indikationen durchführen bzw. veranlassen? Und wie sind 
diese Leistungen bei Privatpatienten abzurechnen?“

Antwort: Wenn Sie den iFOBT bei 
GKV-Versicherten aus kurativen 
 Indikationen durchführen, sind die 
Leistungen, die dem Inhalt der EBM-
Nr. 01737 entsprechen, nicht geson-
dert berechnungsfähig. Sie sind mit 
der Berechnung einer Grundpau-
schale (10210 bis 10212) abgegolten. 
Die iFOBT-Laboruntersuchung über-
weisen Sie – wie beim präventiven 
iFOBT – an einen  Laborarzt, der sei-
nerseits die  Versandmaterialien zur 
Verfügung stellt und dafür die 
Versand pauschale 40100 berechnet. 
Den kurativen iFOBT rechnet der 
 Laborarzt mit der ebenfalls zum 
01.04.2017 neu eingeführten EBM-
Nr. 32457 ab. Die Berechnung der 
EBM-Nrn. 01738 und 32457 als Leis-
tungen des Speziallabors ist an 
 eine  KV- Genehmigung gebunden. 
Laborärzte haben diese. 

Bei Privatpatienten können Sie den 
iFOBT (kurativ und präventiv) auch 
selbst in ihrer Praxis durch führen. 
Privatpatienten haben  gemäß § 1 
Abs. 2 Musterbedingungen für die 
Krankheitskosten- und Krankenhaus-
tagegeldversicherung Anspruch auf 
Unter suchungen zur Früherkennung 
von Krankheiten nach gesetzlich ein-
geführten  Programmen (gezielte 
Vorsorge untersuchungen). Unter-
suchungen  erfüllen dieses Kriterium, 
soweit der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) hierzu Richt linien 

erlassen hat. Im Klartext: Ebenso 
wie GKV-Versicherte haben Privat-
versicherte im Alter zwischen 50 
und 55 Jahren einmal jährlich An-
spruch auf einen präventiven iFOBT. 
Versicherte ab 55 Jahren haben  alle 
zwei Jahre  einen Leistungsanspruch. 
Voraussetzung ist, dass keine prä-
ventive Koloskopie durchgeführt 
wird. 

Praxishinweis

Den iFOBT können Sie mit Test-
materialien durchführen, die die 
vom G-BA festgelegten Qualitäts-
kriterien erfüllen (mindestens 
25  Prozent Sensitivität, mindes-
tens 90  Prozent Spezifität). Her-
steller geeigneter Produkte finden 
Sie  im Internet. Alternativ können 
Sie Ihre Lieferanten für Labormate-
rialien beauftragen, die Tests zu be-
schaffen. Nach eigenen Recher-
chen werden die Testmaterialien 
für den iFOBT für etwa 1,50 Euro 
bis 2 Euro  angeboten. 

In der GOÄ gibt es keine spezielle Po-
sition für den iFOBT. Empfohlen wird 
beim präventiven FOBT die analoge 
Abrechnung nach Nr. 3736 GOÄ 
 (Albumin mit vorgefertigten Reagenz-
trägern..., 1,15-fach, 8,04 Euro). Eini-
ge Quellen (u. a. auch Hersteller von 
Testmaterialien)  nennen die Nr. 3571 
GOÄ (Kryog lobuline ..., 1,15-fach, 
10,05 Euro) oder auch die Nr. 3747 
(Hapto globin, Immun diffusion o. Ä. 

Untersuchungs methoden, 1,15-fach, 
12,07 Euro). 

IFOBT aus kurativen Indikationen 
sind bei Privatpatienten ebenfalls 
analog mit Nr. 3736 der GOÄ oder 
auch mit Nr. 3571 oder 3747 abzu-
rechnen. Am ehesten dürften die 
 privaten Kostenträger die analoge 
Abrechnung nach Nr. 3736 GOÄ 
 akzeptieren.

Privatliquidation

Exzision von großen 
oberflächlichen 
 Geschwulsten der Haut
Die Nrn. 2403 GOÄ (Exzision einer in 
oder unter der Haut liegenden  kleinen 
Geschwulst, 133 Punkte) und 2404 
GOÄ (Exzision einer größeren Ge-
schwulst [...], 554 Punkte)  sind „Auf-
fangpositionen“ für alle Exzisionen 
aus Haut oder Schleimhaut (Nr. 2403). 
Dies sind sie auch für Geschwulste, 
die mit den Beispielen in Nr. 2404 
GOÄ (z. B. Ganglion, Lipom etc.) ver-
gleichbar sind, wenn sie nicht aus-
drücklich mit anderen Gebühren-
positionen erfasst sind (z. B. Naevus 
flammeus in Nr. 2440 GOÄ).

Typisch für „Hautgeschwulste“ 
 wären z. B. aktinische Keratosen. 
Nr. 2403 GOÄ nennt aber ausdrück-
lich nur „kleine Geschwulste“. Die 
Exzision zwar oberflächlich gele-
gener, aber großer „Geschwulste“ 
kann deshalb mit Nr. 2404 GOÄ statt 
mit Nr. 2403 berechnet werden. 

Praxishinweis

Als „groß“ gilt ein Befund ab einer 
Länge von 3 cm, einer Fläche von 
4 cm2  oder einem Volumen von 
1  cm3. Als „groß“ gelten zudem 
alle Befunde am Kopf, an den Hän-
den sowie bei Kindern bis zum 
6. Lebensjahr.



Prävention

KBV-Infomaterial zu 
Hautkrebs
Früherkennung erhöht die Heilungs-
chancen bei Hautkrebs. Daher bietet 
die KBV zahlreiche Informations-
materialien zur Vorbeugung und 
Früherkennung von Hautkrebs an 
(z. B. Plakate, Flyer und ein Video für 
Patienten). Ausführliche Informatio-
nen und Bestellung online unter 
 http://tinyurl.com/yauvf3uo.

Arbeitsrecht

Arbeitszeugnis:  
Auch in Arztpraxen 
reicht Unterschrift des 
Personalleiters aus 

Auch in Arztpraxen reicht die Unter-
schrift des Personalleiters anstelle 
des Arbeitgebers auf dem Arbeits-
zeugnis aus. Das hat das Landes-
arbeitsgericht (LAG) Schleswig-Hol-
stein am 23.05.2016 entschieden 
(Az. 1 Ta 68/16).

Eine niedergelassene Ärztin war dazu 
verurteilt worden,  einer Angestellten 
ein Zwischenzeugnis auszustellen. 
Das Zeugnis, das die Angestellte 
 daraufhin erhielt, war vom Sohn der 
Ärztin als Personalleiter der Praxis 
 unterzeichnet worden. Auf die 
 Unterschrift folgten maschinenschrift-
lich der Nachname und die Funktion 
„Personalleiter“. Da die Ärztin das 
Zeugnis nicht persönlich unterzeich-
net hatte, erhob die  Angestellte 
 Klage. Das LAG Schleswig-Holstein 
wies die Klage in zweiter Instanz ab. 
Die Ärztin könne auch einen Vertreter 
der Praxis mit der Erstellung und Un-
terzeichnung  beauftragen. In  diesem 
Fall müssten – wie auch geschehen – 
nur das Vertretungsverhältnis und die 
Funktion des Vertreters in der Praxis 
angegeben sein. 
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der Ein leitung eines Entziehungs-
verfahrens hätte die KV den Verstoß 
gegen die Fort bildungspflicht zu-
nächst diszi plinarisch ahnden müs-
sen. Ein solches Disziplinarverfahren 
 habe jedoch nie stattgefunden.

Die Entscheidung

Das SG München erachtete die Zu-
lassungsentziehung für rechtmäßig 
und wies die Klage als unbegründet 
ab. Die Zulassungsentziehung ver-
stoße ins besondere nicht gegen den 
Grundsatz der Verhältnis mäßigkeit. 
Dem könne auch nicht entgegen-
gehalten werden, dass die KV zuvor 
keine Disziplinarmaßnahmen ergrif-
fen habe. Abgesehen davon, dass 
der Kläger nicht nur zahlreiche 
 Erinnerungsschreiben der KV igno-
riert habe, habe er Honorarkürzun-
gen über mehrere Quartale in Höhe 
von 10 bis 25 Prozent akzeptiert. 
 Honorarkürzungen nach § 95d Abs. 
3 S. 3 SGB V  seien zwar keine Diszi-
plinarmaßnahmen im engeren Sinn, 
ihre Auswirkungen ähnelten jedoch 
Geldbußen, die das Gesetz als ver-
tragsarztrechtliche Disziplinarmaß-
nahmen vorsehe. Sie seien daher als 
Disziplinarmaßnahmen im weiteren 
Sinn anzusehen. 

Der Zulassungsausschuss sei des-
halb zur Zulassungsentziehung als 
ultima ratio berechtigt gewesen, 
denn, so das  Gericht: „Wer in die-
sem Maße Warnhinweise missach-
tet, signalisiert, dass er nicht gewillt 
ist, seiner Fortbildungspflicht nach-
zukommen.“

Praxishinweis

Jeder Vertragsarzt, der überzeugt 
ist, er habe die Fortbildungspflicht 
erfüllt und dies auch gegenüber 
der KV nachgewiesen, sollte  gegen 
Kürzungen seines Honorars Wider-
spruch erheben.

NEU

  Das Dimethylfumarat 
für die Psoriasis-Therapie
Skilarence® 30 mg magensaftresistente Tabletten, Skilarence® 120 mg magensaftresistente 
Tabletten. Verschreibungsp� ichtig. Zusammensetzung: Wirkstoff: 1 Tablette Skilarence® 30 mg 
enthält 30 mg Dimethylfumarat. 1 Tablette Skilarence® 120 mg enthält 120 mg Dimethylfumarat. Sons-
tige Bestandteile: Kern: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, 
hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat; Beschichtung: Methacrylsäure-Ethylacrylat-Co-
polymer (1:1), Talkum, Triethylcitrat, Titandioxid (E171), Simethicon, Skilarence® 120 mg zusätzlich: 
Indigocarmin (E132), Natriumhydroxid. Anwendungsgebiete: Behandlung erwachsener Patienten mit 
mittelschwerer bis schwerer Psoriasis vulgaris, die eine systemische Arznei mitteltherapie benötigen. 
Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, 
schwere Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörungen, 
Schwangerschaft und Stillzeit. Warnhinweise: Skilarence® enthält Lactose. Patienten mit der sel-
tenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption 
sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen. Nebenwirkungen: Sehr häufi g: Lymphopenie, Leu-
kopenie, Flush-Symptomatik, Diarrhö, abdominale Distension, Bauchschmerzen, Übelkeit. Häufi g: 
Eosinophilie, Leukozytose, verringerter Appetit, Kopfschmerzen, Parästhesie, Erbrechen, Dyspepsie, 
Obstipation, abdominelle Missempfi ndung, Flatulenz, Erythem, brennendes Gefühl auf der Haut, Pru-
ritus, Fatigue, Hitzegefühl, Asthenie, erhöhte Leberenzymwerte. Gelegentlich: Schwindel, Proteinu-
rie, erhöhte Serumkreatininwerte. Selten: allergische Hautreaktion. Sehr selten: akute lymphatische 
Leukämie, irreversible Panzytopenie. Nicht bekannt: progressive multifokale Leukenzephalopathie, 
Nierenversagen, Fanconi-Syndrom. Stand der Information: Juni 2017
Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spanien; Örtlicher Vertreter: Almirall 
Hermal GmbH, Scholtzstraße 3, 21465 Reinbek, Deutschland, www.almirall.de

www.almirallmed.de
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Vergütungsrecht

Dokumentation: „Doktorschrift“ kann teuer werden
von RA, FA MedR Philip Christmann, Berlin/Heidelberg, christmann-law.de

Wenn die Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Honorarabrechnung eines Arztes 
auf ihre Richtigkeit überprüft, greift sie u. a. auch auf die Dokumentation des 
 Arztes zurück. Wenn diese unleserlich ist, darf die KV die Abrechnung sachlich-
rechnerisch berichtigen und Honorare zurückfordern (Sozialgericht [SG] Stuttgart, 
Urteil vom 14.09.2016, veröffentlicht am 16.08.2017, Az. S 24 KA 235/14).

Sachverhalt

Ein Vertragsarzt hatte gegen die Kür-
zung seiner Honorar abrechnungen 
geklagt. Die KV hatte die Abrechnun-
gen im Rahmen der sachlich-rechne-
rischen Richtig stellung nach § 106a 
SGB V (alte Fassung) für mehrere 
Quartale gekürzt.  Ihre Kürzung hatte 
sie damit  begründet, dass sie die 
handschriftliche Dokumentation des 
Arztes nicht lesen konnte. So war es 
nicht möglich, zu überprüfen, ob der 
 Inhalt der berechneten Gebühren-
ziffern voll erbracht worden war. Das 
SG Stuttgart gab der KV recht. 

Entscheidungsgründe

Nach Auffassung des Gerichts be-
rechtigt eine fehlende oder unvoll-
ständige Dokumentation die KV zur 
sachlich-rechnerischen Berichtigung. 
Maßgeblich seien die Anforderungen 
an die Dokumentation vertragsärzt-
licher Leistungen nach § 57 Abs. 1 
Bundesmantelvertrag – Ärzte (BMV-
Ä). Demnach habe der Vertragsarzt 
die Befunde, die Behandlungsmaß-
nahmen sowie die veranlassten Leis-
tungen einschließlich des Tages der 
Behandlung in geeigneter Weise zu 
dokumentieren. Weiter führte das 
Gericht aus, die vorzunehmende Do-
kumentation der ärztlichen Leistun-
gen müsse vollständig, in sich wider-
spruchsfrei und lesbar sein. Eine völ-
lig unleserliche Handschrift – nach 
Angabe des Klägers eine  typische 
„Doktorschrift“ – genügt diesen An-
forderungen nicht. Erschwerend kam 

hinzu, dass der Kläger nicht einmal 
unter Zuhilfenahme einer von ihm 
selbst erstellten maschinenschrift-
lichen Abschrift seine Dokumentation 
eindeutig entziffern konnte.

Trotz EDV: Handschriftliche 
 Dokumentation bleibt wichtig

Obwohl immer mehr Ärzte heute 
 digitale  Dokumentationssysteme 
nutzen, bleibt die handschriftliche 
 Erfassung bedeutsam. So werden 
z.  B. auf Aufklärungsbögen hand-
schrift liche Vermerke aufgenommen, 
die im Arzthaftungsprozess von 
erheb licher Bedeutung sind. Auch 
werden manche  Rezepte immer noch 
handschriftlich erstellt. Ist dann die 
Schrift unleserlich, kann ein Patient 
statt dem verordneten Mevinacor 
schon einmal vom Apotheker Marcu-
mar ausgehändigt bekommen. 

Beugen Sie als Arzt daher mög lichen 
 Beweisnachteilen, Unklarheiten oder 
Honorarverlusten durch eine leser-
liche Dokumentation vor.

Tipps zur Dokumentation

• Schreiben Sie bei der Dokumen-
tation etwas langsamer als sonst.

• Schreiben Sie wichtige Fach-
begriffe in Druckbuchstaben.

• Abkürzungen sind erlaubt, wenn 
sie gebräuchlich sind.

• Für alle, die überwiegend digital 
dokumentieren, gilt: Im Zweifel 
hat eine spurlos veränderbare 
elektronische Dokumentation 
 keinen Beweiswert.

Forderungsmanagement

Offene Honorarforde-
rungen aus 2014 jetzt 
vor Verjährung sichern!
Mit Ablauf des 31.12.2017 verjähren 
Honorarforderungen aus ärzt licher 
Behandlung, die im Jahr 2014 in 
Rechnung gestellt wurden. Prüfen 
Sie also, ob solche Forderungen 
noch  offen sind und vom Zahlungs-
pflichtigen noch nicht ausdrücklich 
und nachweislich an erkannt wurden. 
Die Verjährung können Sie verhin-
dern, indem Sie noch vor Ablauf des 
31.12.2017 beim zuständigen Amts-
gericht einen Mahn bescheid gegen 
den Schuldner beantragen. Außer-
dem müssen Sie innerhalb dieser 
Frist Klage  gegen den Schuldner ein-
reichen. 

Praxishinweis

Bloße Mahnungen und Zahlungs-
aufforderungen an den Schuldner 
verhindern nicht, dass die Verjäh-
rungsfrist abläuft!




